Entwurf! 

Nur zum internen Gebrauch des Reformausschusses


1. Notöffnungsklausel

(a) Ist eine Einrichtung im Sinne der Mitarbeitervertretungsordnung in ihrer Existenz gefährdet, z.B. durch drohende Insolvenz oder Überschuldung, können zur Sicherung von Arbeitsplätzen durch eine Dienstvereinbarung mit der Mitarbeitervertretung folgende Maßnahmen einzeln oder kumulativ vereinbart werden.

1. eine Absenkung des Urlaubsgelds (§§ 6 bis 9 der Anlage 14 zu den AVR),

2. eine Absenkung der Weihnachtszuwendung (Abschnitt XIV der Anlage 1 zu den AVR),

3. eine Absenkung der Dienstbezüge (Abschnitt II der Anlage 1 zu den AVR) um bis zu 5 v.H.

4. eine Verkürzung der Arbeitszeit um bis zu 10 v.H. mit entsprechender Herabsetzung der Vergütung; (die herabgesetzte Arbeitszeit gilt für die Dauer der Laufzeit der Dienstvereinbarung als regelmäßige Arbeitszeit im Sinne des § 1 Absatz 1 der Anlage 5 zu den AVR);

5. eine Verlängerung der regelmäßigen Arbeitszeit auf bis zu 40 Wochenstunden (die veränderte Arbeitszeit gilt für die Dauer der Laufzeit der Dienstvereinbarung als regelmäßige Arbeitszeit im Sinne des § 1 Absatz 1 der Anlage 5 zu den AVR);.

6. eine Abweichung von der Höhe und/oder dem Zeitpunkt der Vergütungserhöhung während der Zeit vom 1. Januar 2003 bis 31. Januar 2005. 

(b) Die Steigerung des Bemessungssatzes von 90,0 Prozent auf 91 Prozent ab 1. Januar 2003 und auf 92,5 Prozent ab 1. Januar 2004 für die Einrichtungen, für die § 2a Allgemeiner Teil AVR Anwendung findet, kann nicht Gegenstand der Dienstvereinbarung sein. Wird vom Zeitpunkt oder der Höhe der Vergütungserhöhung gemäß Nr. 6 abgewichen, ist diese Steigerung des Bemessungssatzes auf der Grundlage der bis 31. Dezember 2002 geltenden Vergütungstabellen und Beträgen zu berechnen.

(c) Eine Dienstvereinbarung nach dieser Regelung ist nur zulässig, wenn

1. der Dienstgeber die Mitarbeitervertretung spätestens ab Inkrafttreten dieser Notöffnungsklausel mindestens einmal jährlich umfassend über die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Einrichtung informiert und diese Information auch für die Zukunft sicherstellt. Der Dienstgeber hat die Mitarbeitervertretung schriftlich über den Geschäftsverlauf und die Lage der Einrichtung so zu unterrichten, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird; dabei ist auch auf die Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen. Besteht beim Dienstgeber ein Aufsichtsrat so ist Satz 1 Genüge getan, wenn Mitarbeitervertreter angemessen im Aufsichtsrat vertreten sind.

2. der Dienstgeber die Anwendung der Notöffnungsklausel begründet; in diesem Rahmen hat der Dienstgeber insbesondere folgende Informationen schriftlich vorzulegen:

(aa) die testierte Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung des abgeschlossenen Wirtschaftsjahres (bei nicht zur Bilanzierung verpflichteten Einrichtungen entsprechende aussagefähige Unterlagen), den Wirtschaftsplan des laufenden Jahres, die aktuelle Lage mit den Ist Zahlen und den weiteren Risiken, 

(bb) die Darstellung der Ursachen, die zur Existenzbedrohung der Einrichtung geführt haben, und die Planung, wie eine nachhaltige Wirtschaftlichkeit der Einrichtung erreicht werden soll;

(cc) die Darlegung, welchen Beitrag leitende Mitarbeiter zur Sanierung leisten.

3. ein Wirtschaftsprüfer die vom Dienstgeber behauptete Existenzgefährdung der Einrichtung überprüft und die Eignung der nach Absatz (a) vereinbarten Maßnahme(n) zur Abwendung der Existenzbedrohung bestätigt hat;

(d) Von der Dienstvereinbarung sind Mitarbeiter auszunehmen, die durch eine Maßnahme nach Absatz (a) eine unbillige Härte erleiden würden.

(e) Während der Laufzeit der Dienstvereinbarung informiert der Dienstgeber die Mitarbeitervertretung regelmäßig, mindestens vierteljährlich, über die wirtschaftliche Lage der Einrichtung entsprechend Absatz (c ) Nr.1. 

(f) Die Mitarbeitervertretung hat das Recht, sachkundige Dritte im erforderlichen Umfang hinzuzuziehen, die die vorgelegten Unterlagen prüfen und erläutern und die Mitarbeitervertretung bei den Verhandlungen beraten. Der Dienstgeber trägt die dafür notwendigen Kosten. Zum Abschluss und zur Verhandlung von Dienstvereinbarungen gemäß Absatz (a) soll die Mitarbeitervertretung Vertreter der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der Mitarbeitervertretungen hinzuziehen.

(g) Die Dienstvereinbarung kann längstens für die Dauer von zwei Jahren geschlossen werden. Dienstgeber und Mitarbeitervertretung können jederzeit vereinbaren, zu einem früheren Zeitpunkt, ggfs. auch rückwirkend, zu den zu diesem Zeitpunkt geltenden Tabellen und sonstigen Vergütungsbestimmungen zurückzukehren. Für den Fall, dass der Dienstgeber gegen die Regelungen der Dienstvereinbarung verstößt, kann die Mitarbeitervertretung von der Dienstvereinbarung rückwirkend zurücktreten.

(h) Während der Laufzeit der Dienstvereinbarung sind betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen. Kommt es wider Erwarten während der Laufzeit der Dienstvereinbarung dennoch zu betriebsbedingten Kündigungen, gilt die Dienstvereinbarung als nicht abgeschlossen.
(i) Der Mitarbeiter hat während der Laufzeit der Dienstvereinbarung ein Recht zur Kündigung des Dienstverhältnisses mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende. Ausscheidende Beschäftigte erhalten sämtliche Leistungen grundsätzlich in ungekürzter Höhe.

(j) Zu ihrer Wirksamkeit bedarf die Dienstvereinbarung der Genehmigung der Arbeitsrechtlichen Kommission. Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn eine einvernehmliche Feststellung der Existenzbedrohung für die Einrichtung vorliegt, der Dienstgeber gemäß Absatz (c.) Nr. 1 und 2 sachgemäß informiert hat und der Wirtschaftsprüfer gemäß Absatz (c ) Nr. 3 die Existenzbedrohung und die Eignung der vereinbarten Maßnahme(n) zur Abwendung der Existenzbedrohung bestätigt hat. 
(k) Diese Regelung gilt rückwirkend vom 1. Januar 2003 bis zum 31. Januar 2007. Dienstvereinbarungen nach dieser Regelung enden spätestens zum 31. Januar 2007.

